
Beschluss Wahlkampfbudget

Gremium: Kreisvorstand
Beschlussdatum: 25.01.2022
Tagesordnungspunkt: 2.1. Antrag Wahlkampfbudget

Antragstext

Die Kreismitgliederversammlung möge folgenden Wahlkampfhaushalt für den 
Landtagswahlkampf 2022 beschließen:

https://wolke.netzbegruenung.de/s/8JtGRS9jCFWsz9M

Begründung

Erfolgt mündlich
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Beschluss Kommunalwahlprozess

Gremium: Kreisvorstand
Beschlussdatum: 25.01.2022
Tagesordnungspunkt: 4.1. Antrag Programmprozess

Antragstext

Die Kreismitgliederversammlung möge beschließen:

Der Kreisvorstand wird beauftragt

Zu 1.) Programmerstellungsprozess

Es soll eine breite Beteiligung unter den Mitgliedern, den Ratsmitgliedern, den 
bürgerlichen Mitgliedern, den Ortsbeiratsmitgliedern, den 
Arbeitskreismitgliedern, der Grünen Jugend, den Kieler Abgeordneten sowie der 
Zivilgesellschaft, d.h. den Bürgerinnen und Bürgern Kiels wie auch Initiativen, 
Verbänden und Institutionen sichergestellt werden.

Um dies zu gewährleisten wird der Programmprozess aus drei Säulen bestehen. Die 
erste Säule sind die Fachgruppen, die unter Leitung von Verantwortlichen, in 
ihrem Ermessen tagen sollen. Diese Fachgruppen richten sich vornehmlich aber 
nicht ausschließlich an die Mitglieder.

Fachgruppen werden ungefähr analog zu unserem letzten Kommunalwahlprogramm 
gebildet:

KiTa, Bildung und Jugendhilfe

Kultur und Sport

Soziales, Gesundheit, Wohnen & Quartiersentwicklung

Umwelt und Natur

Mobilität, Klima, Energie

Wirtschaft und Finanzen

Beteiligung, Sicherheit, Ordnung und digitale Verwaltung

Die Beteiligung der Bevölkerung Kiels soll vor allem durch die zweite Säule, 
durch öffentlichkeitswirksame Programmkongresse sichergestellt werden. Diese 
werden thematisch analog zu den Fachgruppen organisiert sein. Dementsprechend 
werden sieben Kongresse bis inklusive Mai 2022 durchgeführt werden. Thematisch 
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ab sofort einen offenen Programmprozess zu organisieren, der sowohl 
Mitglieder als auch Zivilgesellschaft mit einbindet. Das 
Kommunalwahlprogramm soll im zweiten Halbjahr 2022 beschlossen werden.
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ab Frühjahr/Sommer 2022 einen aktiven Prozess zur Gewinnung von 
Kandidat*innen für die Kommunalwahlliste und die Direktkreise einzuleiten. 
Die Kandidat*innen sollen im ersten Quartal 2023 gewählt werden.
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Beschluss Kommunalwahlprozess

Seite 2

entsprechend sollen explizit Verbände, Initiativen und Institutionen zu den 
Kongressen eingeladen werden.

Ob diese Kongresse digital, Hybrid oder in Präsenz stattfinden, wird durch die 
Coronalage bestimmt werden.

Die dritte Säule besteht aus zehn BarCamps, die lokal unter Beteiligung der 
entsprechenden grünen Ortsbeiräte, unter dem Motto „Gestalte dein Viertel“, über 
das Jahr 2023 verteilt, stattfinden sollen. Es werden mehrere Ortsbeiratsbezirke 
gemeinsam ein BarCamp durchführen. Dort sollen thematisch frei, aber so konkret 
wie möglich, auf lokaler Ebene umsetzbare Ziele und Maßnahmen für den Ortsteil 
von den Menschen aus den Ortsteilen erarbeitet werden. Die erarbeiteten Ziele 
und Maßnahmen sollen in ortsspezifische Wahlkampfflyer einfließen und somit die 
Direktkandidat*innen und die Ortsbeiräte im Wahlkampf und in ihrer späteren 
politischen Arbeit unterstützen. Zudem soll dem Kommunalwahlprogramm zeitlich 
nach dem ersten Entwurf Stadtteilprogramme angehängt werden, die sich aus den 
BarCamps ergeben. Diese Stadtteilprogramme können nicht mit dem ersten Entwurf 
dargereicht werden, da die BarCamps über den Veröffentlichungszeitpunkt hinaus 
stattfinden.

Auf Grundlage der Inputs aus diesen drei Säulen soll die Schreibgruppen den 
Programmentwurf erstellen. Das Programm soll konkrete Ziele und konkrete 
Maßnahmen zur Umsetzung dieser Ziele beinhalten, sowie ein Roter Faden soll 
sichtbar werden. Die Schreibgruppe besteht aus den Verantwortlichen der 
jeweiligen Fachgruppen, einem*einer Verantwortlichen aus dem Kreisvorstand, 
einem*einer Verantwortlichen aus der Kreisgeschäftsstelle und einem*einer 
Verantwortlichen aus dem Fraktionsvorstand.

Der Programmentwurf soll vor den Sommerferien im Juni/Juli auf einer 
Kreismitgliederversammlung vorgestellt werden, so dass genügend Zeit ist, dass 
die Mitglieder sich mit dem Programm beschäftigen können und Änderungsanträge 
eingereicht werden können. Auf einer Kreismitgliederversammlung im zweiten 
Halbjahr soll das Programm beschlossen werden.

Zu 2.) Personalprozess

Die Aufstellung der Liste wie der Direktkandidat*innen soll wie gewohnt nach dem 
Beschluss über das Kommunalwahlprogramm erfolgen.

Mögliche Interessent*innen sollen von sich aus direkt mit dem Kreisvorstand oder 
der Ratsfraktion Kontakt aufnehmen – je früher desto besser. Mögliche 
Interessent*innen sollen auch aktiv angesprochen werden. Um potentielle 
Interessierte an die Ratsarbeit heranzuführen führte der Kreisvorstand gemeinsam 
mit der Ratsfraktion bereits im Jahr 2021 ein sogenanntes Mentoring-Programm 
oder auch Buddy-System genannt durch. Dieses soll im Jahr 2022 noch einmal 
durchgeführt werden.

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70



Beschluss Kommunalwahlprozess

Seite 3

Begründung

Der Antrag dient dazu, eine transparente und stringente Vorbereitung der Kommunalwahl, die
voraussichtlich im Mai 2023 stattfinden wird, sicherzustellen. Die Erstellung des
Kommunalwahlprogramms und die Wahl der Kandidat*innen sind dabei die entscheidenden
Eckpunkte, auf deren Basis dann der Wahlkampf geführt wird. Wir gehen davon aus, dass wir mit einem
ebenso überzeugenden Programm wie Kandidat*innen um den ersten Platz bei den Kommunalwahlen
mitspielen werden.

Dieser breiten Beteiligung liegt unser eigener partizipatorischer Anspruch zu Grunde, so demokratisch
wie möglich unsere über 1000 Mitglieder wie auch die Zivilbevölkerung Kiels einzubinden.

Wir sind uns bewusst, dass dies ein ambitionierter Zeitplan ist, v.a. vor dem Hintergrund der im Mai
stattfindenden Landtagswahl, aber wir haben den Anspruch an uns selbst eine breite Beteiligung
sicherzustellen.

Der Programmprozess wird so früh eingeleitet, da der Kreisverband sich in einer personellen
Umbruchphase befindet. Im zweiten Halbjahr wird der Kreisvorstand neugewählt und es besteht die
große Wahrscheinlichkeit, dass Teile unserer Geschäftsstelle im Zuge der Landtagswahl andere
Herausforderungen suchen und hoffentlich finden.



Beschluss Änderungsantrag zum Landtagswahlprogramm "Mehr bezahlbaren Wohnraum
schaffen" Seite 29/30

Antragsteller*in: Arne Langniß (KV Kiel)
Tagesordnungspunkt: 5. Weitere Anträge

Antragstext

Um dem sozialen Wohnungsbau einen deutlichen Schub zu geben, werden wir eine 
Landeswohnungsbaugesellschaft gründen. Diese wird auch in Zusammenarbeit mit 
Kommunen und kommunalen Wohnungsbaugesellschaften aktiv, um mehr bezahlbaren und 
klimafreundlichen Wohnraum zu schaffen. Die Landeswohnungsbaugesellschaft soll 
auch Wohnraum ankaufen, sanieren und zu erschwinglichen Mieten anbieten. Um 
neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, werden wir die Wettbewerbsgleichheit 
zwischen Kommunen und privaten Investor*innen in Schleswig-Holstein fördern. 
Dazu werden wir den in dieser Wahlperiode aufgelegten Bodenfonds zur 
Unterstützung von Flächeneinsparungen weiterentwickeln und mit einer 
angemessenen Summe ähnlich dem angestrebten Landesprogramm für 
Eigenheimförderung hinterlegen.

So werden wir es Kommunen ermöglichen, Grundstücke, Baulanderschließungen oder 
Immobilen zum Zwecke nicht nur des sozialen Wohnungsbaus, sondern auch des 
genossenschaftlichen Wohnungsbaus erwerben zu können. Kommunen werden 
Startkapital in solche Fonds einbringen können. Die Einnahmen aus der Vermietung 
können dann zur Finanzierung neuer Projekte im Bodenfonds genutzt werden, 
anstatt diese zur Erfüllung kommunaler Pflichtaufgaben verwenden zu müssen. So 
können Kommunen günstigen Wohnraum schaffen, der langfristig in öffentlicher 
Hand und damit für die Mieter*innen dauerhaft bezahlbar bleibt. Teil unserer 
aktiven Bodenpolitik wird außerdem sein, dass wir unsere Vorkaufsrechte aktiv 
nutzen werden und Kommunen, auch hoch verschuldete Kommunen, durch Zuschüsse 
darin unterstützen, dies ebenso zu tun.

Arne Langniß KV Kiel

Arne Ramcke KV Lübeck

Arne Stenger KV Kiel

Fettgestellt: gewünschte Textänderung
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Seite 2

Begründung

Die Zielgruppe des Bezahlbaren Wohnens (ca. 8 Euro Kaltmiete) und der Sozial Wohnraumförderung
(ca. 6 Euro Kaltmiete) betrifft in SH ca 50 % aller Mieter*innen. Rund die Hälfte aller Schleswig-
Holsteiner*innen leben zur Miete.
Nach Berechnungen der IB.SH und der Arge//e.V liegen die Median-Neubaukosten inklusive
Grundstück Ende 2020 zwischen 3000 und 3800 Euro pro m². Bei einer Laufzeit von 35 Jahren (eine
Generation) ergibt sich so Baukostenspanne von 7.15 €uro bis 9,05 Euro Diese gilt sowohl für
Mehrfamilienhäuser als auch für Eigenheime. Hier versteht sich von selbst, dass zusätzliche Zuschüsse
um Kaltmieten von 6.15Euro bis 8,20 Euro halten zu können nötig sind.
Besonders im Focus sind neben den reinen Baukostensteigerungen die Grundstücks- und
Altbestandskosten. In Kiel z.B. gibt es Verkehrswertsteigerungen zwischen 70% und 150% in den
letzten 15 Jahren. Um diesen in der Spitze durch Spekulation entstandenen Preisschub begegnen zu
können benötigen die meisten Kommunen zusätzliche Zuschüsse von Land und Bund um überhaupt
die existierenden Vorkaufsrechte ziehen zu können.



Beschluss Anerkennende Bezahlung des Kreisvorstandes

Antragsteller*in: Arne Langniß (KV Kiel)
Tagesordnungspunkt: 5. Weitere Anträge

Antragstext

Der amtierende Kreisvorstand wird mit der Einrichtung einer Kommission zur 
Prüfung eines Konzepts für eine anerkennende Bezahlung des nächsten Vorstands 
beauftragt. Die Ergebnisse sind auf der Mitgliederversammlung vor der nächsten 
Jahreshauptsversammlung vorzustellen.

Auf dieser Mitgliederversammlung wird darüber diskutiert und ein Meinungsbild 
erstellt. Anhand des Meinungsbildes wird ein Antrag durch den Kreisvorstand und 
Interessierte erarbeitet und vor den Vorstandswahlen auf der 
Jahreshauptsversammlung zur endgültigen Abstimmung gestellt.

Hierbei sind insbesondere der Haushalt, das Parteiengesetz und Arbeits- und 
Steuerrecht zu berücksichtigen.

Begründung

Als ehemaliger Schatzmeister des KV Kiel empfehle ich, dem Gesamtvorstand des Kreises jährlich
36.000 € brutto als festes dauerhaftes Budget zur persönlichen Umverteilung in der Gruppe zur
Verfügung zu stellen. Dies ermöglicht eine kleine finanzielle Anerkennung der Vorstandsarbeit, um
persönliche und berufliche Härten, welche durch das besondere und zeitintensive Engagement für die
Kreispartei zwangsläufig entstehen, ein wenig abzufedern.

Begründung: Bei aktuell über 1000 aktiven Menschen im Kreis hängt die gute Betreuung nicht nur an
einer professionell aufgestellten Geschäftsstelle sondern auch an einem nach innen und außen aktiv
wirkenden Kreisvorstand. Veranstaltungen, Arbeitskreisen und regelmäßige Informationsverbreitung,
Kommunalwahl-, Landtagswahl- und Bundestagswahlvorbereitungen müssen gesteuert und auch
persönlich begleitet werden.

Dieser ideelle und immer engagierte Einsatz des ehrenamtlichen Vorstandes für die Parteibasis, für die
Koordination mit Rats- und Landtagsfraktion und für die Außendarstellung und
Bundestagsabgeordnete fordert sicherlich 10 bis 15 Stunden mindestens wöchentlich.

Warum ein Budget: Die Berücksichtigung unterschiedlicher Lebensphase und persönlichen
Möglichkeiten eröffnet die Chance, dass der Vorstand in guter basisdemokratischer Sitte eine faire
selbstbestimmte Lösung sich erarbeitet und sich nicht als „angestellt“ empfindet.
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